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KIS-Dokument 

Patient:                                      Befundtyp: KI St ation ärer Arztbrief               
Patientennummer:                                     Behandlungsdatum:  
Fallnummer:                                      Verfasser: Altenbu rger, Ingebo rg                  
Geschl echt:             Gebur tsdatum:  ;                      Befundstatus: ST ART ED                                
Besuchsinfo: ;    -  Betreff:                                        
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Stellungnahme zum Entwurf des Primärversorgungsgesetzes 2017 – PVG 2017 

 

S.g. Damen und Herren! 

 

Ich nehme zum Entwurf des PVG 2017 als davon betroffene Kinder- und Jugendärztin wie 

folgt Stellung: 

Der Entwurf des PVG beinhaltet positive Ansätze wie die Schaffung von multiprofessionellen 

Teams und die Zusammenarbeit mehrerer ÄrztInnen in verschiedenen Formen. Damit sollen 

laut Vorblatt Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Niederlassung für die 

Allgemeinmediziner attraktiver zu gestalten. Wir sehen uns als Kinder- und JugendärztInnen 

eindeutig als Primärversorger für die Altersgruppe 0-18 Jahre und damit sollten die 

Rahmenbedingen für uns in gleicher Weise gelten.  

Ich schlage vor, im PVG die Möglichkeit zu schaffen, dass Kinder- und JugendärztInnen mit 

Betonung auf den Versorgungsauftrag für die Altersgruppe von 0-18 Jahren die gleichen 

Organisationsformen und Rahmenbedingungen wie den ÄrztInnen für Allgemeinmedizin 

offen stehen. Ich ersuche Sie daher um Aufnahme der Organisationsform „Pädiatrisches 

PHC“ im Gesetz. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

PD Dr. med. Dipl. oec. troph. Sabine Scholl-Bürgi 

123/SN-312/ME XXV. GP - Stellungnahme 1 von 1

www.parlament.gv.at




